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TEXTTEIL 
 
 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten die folgenden planungsrechtlichen Festsetzungen 
und örtlichen Bauvorschriften: 

 

Rechtsgrundlagen 
 

A. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist 

B. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 
worden ist 

C. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, ber. GBl. S. 416), letzte 
berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 
313), m. W. v. 01. August 2019 

D. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
geändert worden ist 
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I Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) und 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i. V m. § 1 BauNVO) 

Allgemein zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- nicht störenden Handwerksbetriebe und 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind: 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 

- Anlagen für sportliche Zwecke, 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen, 

- Gartenbaubetriebe und 

- Tankstellen. 

 

2. Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie die Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

2.1 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die nicht festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen nach § 23 BauNVO im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans durch Baugrenzen festgesetzt. 

 

3. Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

3.1 Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO i. V. m. § 23 Abs. 5 BauGB) 

Nebenanlagen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. 

Je Grundstück ist eine Geschirrhütte (Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder 
Feuerstätten) bis 15 m³ Bruttorauminhalt zulässig. Die Grundstücksfläche, die an die 
nordöstliche Grundstücksgrenze, gleichzeitig Gemarkungsgrenze Winnenden / 
Leutenbach, direkt angrenzt, bildet zusammen mit dem Grundstück eine Einheit im 
Sinne dieser Festsetzung. 
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4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

4.1 Wasserdurchlässige Ausführung von privaten Wegeflächen 

Die Beläge von privaten Wegeflächen sind wasserdurchlässig auszuführen (z. B. 
Sickerpflaster, Drainfugenpflaster). Die Flächen sind dauerhaft zu pflegen, um den 
Erhalt der Durchlässigkeit der Beläge zu sichern. 

 

5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

5.1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen - Begrünung der 
privaten Baugrundstücke im allgemeinen Wohngebiet (pfg) 

Die Umgrenzung der Flächen für die Anpflanzung von Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (pfg) ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzt. 

Die unbebauten und unbefestigten Flächen der privaten Baugrundstücke sind 
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Zur gärtnerischen Gestaltung 
gehören eine Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und Stauden sowie eine 
Rasenansaat (Landschaftsrasen). Bäume und Sträucher sind entsprechend der 
Pflanzliste (IV Pflanzliste, 1.1 Bäume, 1.2 Sträucher) auszuwählen. 

Kies, Schotter und sonstige vergleichbare Materialschüttungen sind bei einem Anteil 
von mehr als einem Viertel der unbebauten und unbefestigten Flächen der privaten 
Baugrundstücke, die gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten sind, keine 
gärtnerische Gestaltung im Sinne dieses Pflanzgebotes. 
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II Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) 

 

1. Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für 
bewegliche Abfallbehälter sowie über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über 
Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

1.1 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Veränderungen des vorhandenen natürlichen Geländes durch Aufschüttungen und 
Abgrabungen sind zulässig. 

1.2 Einfriedigungen 

Als Einfriedungen sind Hecken aus heimischen Laubgehölzen und nicht lebende 
Einfriedigungen aller Art zulässig. Die Verwendung von Stacheldraht oder 
stacheldrahtähnlichen Materialien ist nicht zulässig. 

Nicht lebende Einfriedigungen dürfen eine Höhe von max. 1,2 m zu öffentlichen 
Verkehrsflächen und eine Höhe von max. 1,5 m zu privaten Grundstücken nicht 
überschreiten. 

Lebenden Einfriedigungen dürfen eine Höhe von max. 1,2 m zu öffentlichen 
Verkehrsflächen und eine Höhe von max. 1,8 m zu privaten Grundstücken nicht 
überschreiten. 

1.3 Stützmauern 

Stützmauern, die der Hangbefestigung dienen, dürfen eine Höhe von 2,0 m nicht 
überschreiten. Unterer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt mit dem geplanten Gelände 
und oberer Bezugspunkt der höchste Punkt der Stützmauer. 
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III Hinweise 

 

1. Hinweis Artenschutz 

Im Baugenehmigungsverfahren sind die Vorschriften des 
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die für die besonders und streng 
geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen 
definiert, zu berücksichtigen. 

 

2. Hinweis Bodenschutz 

Brauchbarer Erdaushub soll einer Wiederverwendung zugeführt werden, soweit 
möglich innerhalb des Baugebiets. Auf die Pflichten zur Beachtung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), der Bundes- Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) und des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) wird hingewiesen. 

Auf das Merkblatt "Bodenschutz bei Baumaßnahmen" des Landratsamtes-Rems-Murr-
Kreis vom 10.02.2020 bzw. die jeweils aktuelle Fassung wird hingewiesen. 

 

3. Hinweis Beleuchtung 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundliche 
Lampengehäuse (Verwendung von staubdichten Leuchten, die in einem dicht 
geschlossenen Kasten betrieben werden) und insektenfreundliche Leuchtmittel (z. B. 
warmweiße LED-Lampen) zulässig. Die Verwendung hoch angesetzter, nach oben 
oder seitwärts abstrahlender Lichtquellen ist nicht zulässig (Beschränkung des 
Lichtkegels auf die zu beleuchtenden Flächen). Zudem ist die Beleuchtungsintensität in 
späteren Nachtstunden (insbesondere in den Monaten März bis November) zu 
reduzieren sowie die Beleuchtung auf das für die Arbeits-, Verkehrs- oder 
Anlagensicherheit notwendige Maß zu beschränken. 

 

4. Hinweis Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt im Bereich der weiteren Schutzzone (Zone III) des per 
Rechtsverordnung vom 8. Juni 2020 rechtsgültig festgesetzten Wasserschutzgebiets 
"Tiefbrunnen Schwaikheimer Straße". 

 

5. Hinweis Pflanzplan 

Dem Baugesuch ist ein Pflanzplan über bestehende und geplante Bepflanzung des 
Baugrundstücks beizufügen oder die Anpflanzungen sind im Lageplan oder 
Grundrissplan des Erdgeschosses festzulegen. 
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IV Pflanzliste 

 

1.1 Bäume, mit durchgehendem Leittrieb, 3 x verpflanzt mit Drahtballierung (mDB), 
Sortenauswahl ist möglich 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
Feld-Ahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Vogel-Kirsche Prunus avium 
Stiel-Eiche Quercus robur 
Trauben-Eiche Quercus petraea 
Walnuss Juglans regia 
Rotbuche Fagus sylvatica 
Winterlinde Tilia cordata 
Sommerlinde Tilia platyphyllos 

 

1.2 Sträucher, 2 x verpflanzt ohne Ballen, Höhe 60-100 cm, Heister 3 x verpflanzt ohne 
Ballen, Höhe 150-200 cm 

Echte Hunds-Rose Rosa canina 
Haselnuss Corylus avellana 
Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Sal-Weide Salix caprea 
Fahl-Weide Salix rubens 
Grau-Weide Salix cinerea 
Purpur-Weide Salix purpurea 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
Wein-Rose Rosa rubiginosa 

 

 

Gefertigt: 

Winnenden, den 30.08.2021 
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